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Regeste

Aufenthaltsbewilligung / Wiederaufnahme von VB.2022.00549 | Wiederaufnahme des
Verfahrens nach Gutheissung einer Beschwerde durch das Bundesgericht und Rückweisung
der Angelegenheit zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung im Sinn der bundesgerichtlichen
Erwägungen an die Sicherheitsdirektion.

Erwägungen

E. 4
Die Gerichtskosten dieses Verfahrens sind auf die Gerichtskasse zu nehmen, und mangels
Umtriebe ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.

E. 5
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 82 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) steht auch gegen den
vorliegenden Entscheid offen (so bereits BGr, 12. Juni 2024, 2C_343/2023, E. 1.2). Nach
der Regelung in Art. 90 ff. BGG sind letztinstanzliche kantonale Rückweisungsentscheide
jedoch als Zwischenentscheide im Sinn von Art. 93 BGG zu qualifizieren (BGE 138 I 143
E. 1.2, 133 V 477 E. 4.2). Die Rückweisung zur weiteren Sachverhaltsabklärung ist daher
vor Bundesgericht nur direkt anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil bewirken kann (lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b).
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